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LG Aschaffenburg, Urteil vom 10.05.201ó -
2HKO 12/15 .

LG Halle
Werkstatt
UWG 2008 SS 3, 4 Nr. I l, 5 Abs. I S. 2 Nr' 3'

8 Abs. l, Abs.3 Nr. 2; HwO 99 1,7

LG Halle, Urteil vom 01.03.201ó - B O 4ó/75 "

RA Dr. Nils Rauer, MJI und RAin Dr. Diana
Ettig, LL.M., Frankfurt a. M.
Der EuGH zur Öffentlichen Wiedergabe . . . ..

RA Nikolaus Konstantin Rehart,
Frankfurt a. M.
Die Annahme einer unzureichenden
modifizierten Unterlassungserklärung -
ein Dilemma des Unterlassungsgläubigers? . .

RAin Silvia Hartmann, Berlin
Geburtstagszug in voller Fahrt? . . ... .

RA Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer,
Hamburg
Achte Beleuchtung der Rechtsprechung
zur VO (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert-
und gesundheitsbezogene Angaben
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EUGH

Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe
RL 2005/29/EG Art.5 Abs. 2, Abs.4 Buchst. a
und Art. 7
EUGH, Urteil vom07.09.2016 - C-310/15
Kommentar von Prof. Dr. Christian Alexander ...
GS Media/Sanoma Media u.a.
RL 2001 /29/EG Art.3 Abs. I
EUGH, Urteil vom 08.09.2016 - C-160/15

BGH

Stirnlampen
UWG 5 2 Abs. I Nr.3, $ I Abs. I S. I, Abs. I S. 2
und Abs.3 Nr. I
BGH, Versäumnisurteil vom 10.03.201ó -
rzRt83/74

Ansprechpartner
UWG S 2 Abs. I Nr. 3, S 5 Abs. I
BGH, Urteil vom 27.04.2016 - ïZR151/15

Repair-Kapseln
VO (EG) Nr. 1924/2006 Art. 2 Abs. 2 Nr. 5,

Att. l0 Abs. l, Art. l3 Abs. I und 3; VO (EU)

Nr.432/2012 Art. I Abs. 1 i. V. m. dem Anhang
BGH, Urteil vom 07.04.2016 - IZRBI/15 .

Sparkassen-Rot
MarkenG S I Abs.3, $ 50 Abs. I und 2 S. l, I 97
BGH, Beschluss vom 21.07 .2016 - | ZB 52/15 . . . .
Kommentar von Benjamin Heinke

Kraftfahrzeugfelgen
GGV Atf. I l0 Abs. I
BGH, Beschluss vom 02.06.2016 - I2R226/74 . . .
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BGH, Urteil vom 24.03.2016 - I ZR lB5/ 74
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AUFSATZ
Rechnungslegung

Ausweitung der Pflichtpublizität um eine
Nichtfi nanzielle Erklärung
PD Dr. Markus Kreipli Prof. Dr. Stefan Müller,
beide Hamburg
Der am21.09.2016 herausgegebene RegE zur Umsetzung der
C5R-Richtlinie konkretisiert die Anforderungen der pfl ichtmä-
ßigen Offenlegung nichtfinanzieller lnformationen für Un-
ternehmen von öffentlichem lnteresse. ln dem Beitrag wird
ein Überblick über die von der Bundesregierung angedachte
Richtlinienumsetzung gegeben.

D81217999

Unternehmensbewertun g

Unternehmensbewertung bei familien- und
erbrechtlichen Anlässen nach IDW S 13

WP/SIB Dr. Torsten Kohl / StB Benjamin Ballhorn /
SIBICVAJan König, alle Eonn
Mit dem im Juni 2016 gebilligten IDW 5 13 hat das IDW eine
Konkretisierung des IDW S 1 in Bezug auf familien- und erb-
rechtlich veranlasste Unternehmensbewertungen vorgenom-
men. ln dem Beitrag werden ausgewählte Aspekte des Stan-
dards diskutiert.

D8¡215635

GewinnermittlunglLohnsteuer
Steuerliche Förderung der Elektromobilität: Neue
Sonderregeln für Privat- und Firmenwagen
RA Dr, Monika Wünnemann, Berlin
Mit dem aktuellen ,,Gesetz zur steuerlichen Förderung der
Elektromobilität im Straßenverkehr" hat der Gesetzgeber ei,
nige wichtige Maßnahmen geschaffen, die eine Besteuerung
des geldwerten Vorteils für die Nutzung und das Aufladen
eines Elektrofahrzeugs (Privat- oder Firmenwagen) für Arbeit-
geber erleichtern. Ausgehend von der Definition von Elektro-
fahrzeugen werden die neu eingeführten und bisher gelten-
den steuerlichen Sonderregelungen für Elektrofahrzeuge bei
der KraftSt, LSt und Stromsteuer aufgezeigt.

D81218I97

KOMPAKT
Finkommensteuer

Bundesregierung: lnflationsbereinigung bei der ESt

RA Georg Geberth, München
D81218654

www.der-betrieb.de

VERWALTU NGSANWE ¡SU NGEN

Umsatzsteuer

Befreiung für Leistungen eines privaten Krankenhauses

BME Sehreiben vom 06.10"2016

Þ812'1823r 5.2443

STEUERRECHT

AUFSATZ
Erbschaft-/Schenkun gsteuer

Die Auswirkungen der ErbSt-Reform auf die Unter-
nehmensnachfolge aus ökonomischer Sicht
Dr. Martin Beznoska / Þr. Tobias Hentze, beide Köln
Nach zähen Verhandlungen ist d¡e ErbSt-Reform von Bundes-
tag und Bundesrat beschlossen worden. Das neue Gesètz führt
dazu, dass Erben kleinerer bis mittlerer Unternehmen zukünftig
in vielen Fällen weniger Steuern entrichten müssen als bisher.
Dagegen wird es bei Erb- und Schenkungsfällen größerer Un-
ternehmen i.d.R. zu deutlich höheren Belastungen kommen. Es

werden die ökonomischen Auswirkungen der Neuregelung für
Unternehmenserben anhand von Beispielzahlen aufgezeigt.

D81218460 5.2433

Umsatzsteuer

USt-Befreiung nach 5 4 Nr. 15b USIG (Eingliede-
rungs- und Arbeitsförderungsleistungen)
OFD FrankfurtlM., Verfügung vom 21.09"2016

D81218232

Abgabenordnung
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe bei Krankenhäusern
OFD Frankfurt/M., Verftigung vom 20"07,2016

ÐB12't5722

Abgabenordnung
Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags
OFD FrankfurtlM., Verfügung vom 22.08.2016

D812179s6

ENTSCHEIDUNGEN
Gewerbesteuer

Keine erweiterte Kürzung für Grundbesitz, der im
Rahmen einer Betriebsaufspaltung überlassen wird
BFH, Urteil vom 22.06.2016 - XR54l14
D81218025

Gewerbesteuer/lnternationales Steuerrecht

Einwirkung abkommensrechtlicher Begriffs-
bestimmungen auf innerstaatliches Steuerrecht
BFH, Urteil vom 20.07.2016 - I R 50115

D8r219483

Einkommensteuer

Verfassungsmäßigkeit und Reichweite der
Verlustausgleichs- und Abzu gsbeschränkung für
betriebliche Term ingeschäfte
BFH, Urteil vom 06.07.2016 - lR25114
DB't218407

Abgabenordnung
Anordnun g einer zweiten Anschlussprüfung
BFH, Urteil vom 15.06.2016 * lll R 8/15

08121840ó

STANDPUNKTE

Körperschaf tsteuerlEi nkom mensteuerlSonsti ge Steuerarte n

Zur,,Steuergesetzgebungskunst" unserer Zeit -
Handl ungsoptionen eines,,klugen Gesetzgebers"
WP/StB Prof. Dr. Ulrich Prinz I StBin Dr. Janine
v. Wolfersdorff, beide Köln
Ð81217961

s.2443

s.2425

s.2444

s.2447

s.2428

s.7449

s.24s2

s" 2455

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Berücksichtigung einer in den USA gezahlten Quellen-
steuer auf Versicherungsleistungen bei der ErbSt

BFH, Urteil vom 15.06.2016 * ll R 51114

Ð81219480 5.2459

s.246r

s.2438
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WIRTSCHAFTS RECHT

AUFSATZ
Personengesellschaftsrecht

Die GbR in der Gesellschafterliste der GmbH
Notar Dr. Marc Hermanns, Köln
Für die Eintragung einer GbR im Grundbuch und als Komman-
d¡tist¡n ins Handelsregister regeln die 5 47 Abs. 2 GB0 und 5
162 Abs. 1 Satz2 HGB, dass nicht nur die GbR selbst, sondern
auch deren Gesellschafter aufzunehmen sind. Das 0LG Hamm
hat kijrzlich entschieden, dass gleiches auch für die Eintra-
gung einer GbR in die Gesellschafterliste einer GmbH gelten
soll. lm Folgenden wird aufgezeigt, dass die Entscheidung des
OLG in der Praxis für Rechtssicherheit und Transparenz sorgt
und unelngeschränkt zu begrüßen ist.

D812183't 7

KOMPAKT
Mitbestimmungsrecht
Zum Rechtsschutzbedürfnis einer Gewerkschaft für
Feststellung der Unwirksamkeit eíner Vereinbarung
über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE

RA Dr. Hartwin Bungert, LL.M., Chicago / RA Mauritz
Rogier, Düsseldorf

D91218343

GmbH-Recht

Rückforderung unberechtigter Privatentnahme:
Prozessführungsbefugnis eines Gesellschafters nach
Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses
OIG Düsseldorl Urteil vom 10.03.2016 - l-6 U 89/r5
DBl 21 7655

Notarrecht
Amtspflichten eines Notars bei Beurkundung der
Übertragung eines GmbH-Geschäftsanteils an einen
Treuhänder
BGH, Urteil vom 22.09.2016 - lllZR427115
D81218684

VerbraucherrechtlKapitala nlage

Kreditfi nanzierter Beitritt zu einer Fóndsgesell-
schaft als Haustürgeschäft: Anforderungen an
Widerrufsbelehrung
BGH, Urteil vom 12.07.2016 - X¡ ZR 501/15

081216639

lnhaltsverzeichnis

RBEITSRECHT

AUFSATZ
Datenschutz

Datenschutzgrundverordnun g: Quo vadis
Beschäfti gtendatensch utz?
Prof. Dr. Frank Maschmann, Regensburg
Am 25.05.2018 tritt die Datenschutzgrundverordnung
der EU in Kraft. Als Verordnung wird sie das nationale
Datenschutzrecht im Prinz¡p vollständig verdrängen. Für
den Beschäftigtendatenschutz ermöglicht Art. 88 DSGVO

den Mitgliedstaaten allerdings,,spezifischere Rechtsvor-
schriften". Der Beitrag diskutiert lnhalt und Grenzen dieser
Bereichsausnahme. Schon jetzt ist absehbar, dass die gelten-
den Vorschriften des BDSG den Vorgaben des Unionsrechts
nicht genügen. Auch betriebliche Regelungen zur Verarbei-
tung von Beschäftigtendaten gehören auf den Prüfstand.

081218207 5.2480

s.L464

EItITSCHEIDUNGEN
GmbH-Recht

Zur Ausübung der Gesellschafterrechte aufgrund der
Legitimationswirkung des 5 16 Abs. 1 Satz 1 GmbHG
nach Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses
OLG Düsseldorl Urteil vom 24.06.2016 - l-f 6 U74115

D8r218682 5.2468

Betriebsverfassu n gsrecht

Eingeschränkte M¡tbestimmung beim Betrieblichen
Eingliederungsmanagement
RA/FAArbR Tobias Grambow, Berlin

aall2tslsg s.24A7

ENTSCHEIDUNGEN
Entgeltrecht
Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns auch durch
gezwölftelte Sonderzahlungen
BAG, Urteil vom 25.05.201ó - 5 AZR 135/16

D81216953 5.2489

KOMPAKT
Kündigungsrecht

Mittelbare Diskriminierung durch Ausschluss einer
Elternzeitkündigung vom Massenentlassungsschutz
RAin/FAinArbR lsabel Hexel, Köln

DBI2t6288

Urlaubsrecht

Urlaubsverlangen ist Voraussetzung für
Übertragung und Abgeltung des Urlaubsanspruchs
LAG Düsseldorl Urteil vom 25.07.20'16 - 9 5a 31/16

D81216437

Kündigungsrecht

Einheitliches Konsultations- und Anzeigeverfahren
bei mehreren Massenentlassungen grundsätzlich
möglich
BAG, Urteil vom 09.06.2016 - 6 AZR 638/15

D812r6634

s.2467 s.2486

s"2471

s.2490

5.2472

5.2491

s.2475
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Ein ganz besonderes Geschenk 303

Vorwort der Herausgeber 304

RECHNUNGSWESEN

Jörg Baetge/Alexander Ftügel/Jan Conrad: DerAccounting Mismatch in der deutschen
Versicherungsbilanzierung im Lichte aktueller und künftiger IFRS

lm Beitrag wird untersucht, wieweit der IASB die Bewertungskonzepte von IFRS 9 und IFRS 4 Phase ll aufeinander abgestimmt hat.

Anton Egger3 Der Befreiungstatbestand gemäß 5 198 Abs LOZ2b, eine Fehlleistung des österreichischen
Gesetzgebers

DerBeitragbehandeÌtdieBefreiungsbestimmung desSlgBAbsL0Z2bUGBzurBildungeinerSteuerlatenzimZusammenhangmit
den Bestimmungen des 5 20 AbsIZ2b EStG. Anhand eines Personenkraftwagens werden die absurden Ergebnisse dargetegt, die sich
aus diesem Befreiungstatbestand ergeben.

Aslan Milla/Geratd Mütler/Leonhardt Lindbauer: Zur Bewertung marktfernerVermögensgegenstände
des Vorratsvermögens nach den Bestimmungen des UGB

Vorräte sind ats Gegenstände des Umlaufvermögens auf den niedrigeren Zeitwert abzuschreiben, der ihnen am Abschlussstichtag
beizutegen ist. Ats Vergleichsmaßstab für Roh-, Hitfs- und Betriebsstoffe fungiert nach hA der Preis am jeweiligen Beschaffungsmarkt.
Bei gesunkenen Wiederbeschaffungswerten ist dementsprechend eine Abschreibung selbst dann verpflichtend vorzunehmen, wenn
das Produkt, in welches die Produktionsfaktoren einfließen, letztens Endes gewinnbringend veräußert werden kann. Dies führt unter
Umständen zur Berücksichtigung von Verlusten, die vom Bilanzierenden zu keiner Zeit tatsächlich realisiert werden. Der vorliegende
Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob bzw unter wetchen Voraussetzungen ín einem solchen Fatl einer absatzmarktorientierten
Bewertu ng der Vorzug zu geben ist.

Reinbert Sctrauer: Die Reform des öffentlichen Rechnungswesens in österreich aus betr¡ebsvvirtschaftlicher Sicht

Die Reform orientiert sich an den internationa[ erkennbaren Tendenzen zum Accrual Accounting und berücksichtigt * wenn auch
verspåtet - Erkenntnisse der betriebswirtschafttichen Rechnungstheorie.

llenning Zülchpohannes Hottmann: Die Effektivität der Finanzkommunikation in österreich

Eine umfangreiche Analyse der Finanzkommunikation atler ATX-Unternehmen zeigt, dass die Reporting- und lnvestor Relations-
Dokumente ein grundsätzlich hohes Qualitätsniveau aufweisen, jedoch auch Verbesserungspotenziale in Detailtiefe, Verknüpfung
und Konsistenz der Finanzinformationen im Vergteich zu den Unternehmen des deutschen Leitindex DAX haben. lnsgesamt weist
die Österreichische Post die beste Finanzkommunikation im ATX aul womit sie gleichzeitig den Austríon Financial Communicotions
Aword lür das Jahr 20L6 gewinnt.

REVISION & KONTROTTE

305

314

319

5ZJ

331

Alfred Brogyányiposef Baumüller: Zur Entwicklung des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer befindet sich in ei nem Zustand, der wohl ohne zu ü bertreiben ats verita ble Krise zu bezeichnen

ist. Geschuldet ist dies einer prob{ematischen Mischung aus externen Regulierungen, die seine Vertreter immer stärker unter Druck

setzen, und einem mangetnden Zusammenhang im Berufsstand bzw dessen lnteressenvertretungen. Eine gebotene Reaktion auf
diese Entwicklungen, schon um den Beruf des Wirtschaftsprüfers auch in Zu kunft fü r sei nen Nachwuchs erstrebenswert zu gesta lten,
fehlt atterdings weitgehend und schmerztich.

337

rwz.lexisnexis.at
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30 | 5 things leaders should
never say
Want to keep your best CPAs from
jumping ship? This article er<plores

altematives to the phrases best left
unsaid.

Y'
26 | COVEB

Crafting a career that fits the
life you want to lead

CPAs have many options in structuring their
professional lives. This article explores the major

changes made by four CPAs and offers advice on

how others can map their own path.

October 2016

46, I A 1 0-K for the taxpayer
The financial report of the U.S.

government provides ¿ view of
the government's current financial
metrics and trends, as well as

perspective on future issues and

challenges, including long-term
fiscal sustainability.

40 | Turning a class¡c network¡ng
tactic into a job lead
Young professionals looking for
career development opportunities are

reviving the informational interview,

a classic networking tactic that fell
out of favor with the rise of digital
research tools.

54 | 30 years after the
Tax Reform Act:Still
aiming for a better
tax system
Jhis article takes a look
al the Tax Reform Act
of 1986,30 years'later, as

a jumping offpoint for
tax reform today.

journa lofaccountancy.com October2016 I 3
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lFR5/Rech n ungsleg ung
Bündelung mehrerer gemeinsamer Vereinbarungen
innerhalb eines separaten Vehikels
Marc Schild, M.Sc., Saarbrücken
Das IASB vertritt in IFRS 11.8C36 die Ansicht, dass innerhalb

eines gemeinschaftlich geführten Rechtsträgers mehrere un-

terschiedlich bilanzierte gemeinsame Vereinbarungen liegen

können. Der Beitrag widmet sich der Fragestellung, ob dieses

Phänomen tatsächlich beobachtet werden kann, und wenn ja,

welche Voraussetzungen dafür vorliegen müssen'

KOR1209060

Rechnungslegung
Restatements in der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung
Dr. Maria Steinmeier, München / Prof. Dr. Michael St¡ch,

Erlangen-Nürnberg
ln dem Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob und wie Un-
ternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten über Korrektu-
ren von früheren Falschangaben in Nachhaltigkeitsberichten
bzw. über Methoden- und Schätzungsänderungen in Form
von sog. Restatements berichten. Hierfür werden zunächst
die diesbezüglichen Vorgaben der GRI dargestellt und e¡n-
geordnet. lm Anschluss daran wird die Publikationspraxis
von Restatements auf Bas¡s einer internationalen Stichprobe
analysiert.

KOR12'I5727

Abschlussprüfu ng/Rechnungslegun g

Ausgestaltung der Prüfung von nach GRI-Normen
erstellten Nachhaltigkeitsberichten in Groß'
britannien, Schweden und Südafrika
Prof. Dr. Axel Haller / Dipl.-WiWi Christoph Durchschein,/

Teresa Hacker, M.Sc. / Katharina Mayer, M.Sc.

alle Regensburg
Durch die zunehmende Fokussierung von Unternehmen auf
nichtfinanzielle und nachhaltigkeitsrelevante Aspekte in der Un-
ternehmenspolitik gewinnt neben der Erstellung von Nachhaltig-
keitsberichten auch die Prüfung solcher Berichte immer mehr an
Bedeutung. Grds. sollte die unabhängige und externe Prüfung in
einem höheren Nutzen für den Berichtsadressaten in Form von
gesteigerter Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der gewährten
lnformationen resultieren. ln dem Beitrag erfolgt eine Analyse der
inhaltlichen Ausgestaltung der Prüfung von nach GRI-Normen er-

stellten Nachhaltigkeitsberichten in Großbritannien, Schweden
und Südafrika, wo e¡ne entsprechende Prüfung besonders ver-
breitet bzw. verpflichtend ist. Die Untersuchung bekräftigt den

vermuteten Verbesserungs- und Weiterentwicklungsbedarf der
Prüfung solcher Berichte auf ¡nternationaler Ebene, nicht zuletzt
hinsichtlich der ausgestellten PrLìfungsbescheinigungen,

KORl21 1 126

Abschlussprüfu ng

Wie wirken sich Joint Audits auf die Prüfungsquali-
tät, Prüfungskosten und Anbieterkonzentration am
Prüfungsmarkt aus?

Prof. Dr. Patrick Velte, Lüneburg
Nach einer Darstellung der Neuerungen durch das Abschluss-
prüfungsreformgesetz (AReG) wird in dem Beitrag e¡ne aktu-
elle Bestandsaufnahme der empirischen Forschung zu den
Auswirkungen von Joint Audits auf die Prüfungsqualität,
die Prüfungshonorare und die Konzentration am Markt für
Abschlussprüfungen gegeben. Ferner wird auf die Schwach-
stellen der bisherigen Prüfungsforschung hingewiesen und
es werden Empfehlungen für künftige Forschungsinitiativen
abgegeben.
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FALTSTUDIE
IFRS/Rechnu ngslegung

Hedge Accounting: Umstellung von IAS 39 auf IFRS 9
Theresa Herrmann, M.Sc. / Prof. Dr. Maik Lachmann /
Christopher Burkhardt, 8.5c., alle Berlin
Das Endorsement der ÊU für lFRS 9 wird noch in 2016 erwartet.
Auch Automobilunternehmen müssen sich auf die kommen-
den Anderungen einstellen, die die Umstellung von IAS 39 auf
den neuen Standard mit sich bringt. ln dieser Fallstudie wer-
den die aus IFRS 9 resultierenden Veränderungen des Hedge
Accountings für Unternehmen aus der Automobilindustrie zu-
nächst konzeptionell untersucht und daraufhin anhand eines
fi ktiven Beispielunternehmens diskutiert.
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TAGUNGSEERICHT
IFRS/Rechn ungslegung

IFRS-Anwendung im Managementumfeld
Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer, Coesfeld
Die IFRS-Anwendung bringt für die Praxis nach wie vor gro-
ße Herausforderungen m¡t sich, auch wenn die Änderungs-
geschwindigkeit der Standards etwas abgenommen haben
mag. Die Entscheidungsnützlichkeit von lnformationen als

der zentrale Ansatzpunkt der IFRS-Rechnungslegung kam
anlässlich des 15. IFRS-Kongresses insb. darin zum Ausdruck,
dass weniger Details einzelner Bestimmungen als vielmehr
die Einbettung in das Managementumfeld ein wichtiges Kon-
gressthema waren.
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RECHNUNGSTEGUNG & INVESTOR RETATIONS

lnvestor Relations

Defizite in der Finanzkommunikation deutscher
Unternehmen: lnvestors' Darling 201 6

Prof. Dr. Henning Zülch, Leipzig
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